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Umstellung des Corona-Testverfahrens ab dem 28.02.2022 – 
Information zur Ausgabe der Selbsttests durch die Schule 
 
Liebe Eltern, 
wie schon durch das Ministerium für Schule und Bildung NRW und durch Frau Gebauer angekündigt, werden ab 
dem 28.02.2022 nur noch nicht immunisierte Schülerinnen und Schüler dreimal wöchentlich außerhalb der 
Schule (in der Regel zuhause) einen Antigen-Selbsttest durchführen. Die Testung soll montags, mittwochs und 
freitags vor dem Schulbesuch oder jeweils am Vorabend unter Mithilfe der Eltern stattfinden. Alternativ kann 
auch eine Bürgertestung wahrgenommen werden. 
Vollständig geimpfte oder genesene Schülerinnen und Schüler können weiterhin freiwillig an den Testungen 
teilnehmen. 
 
Zur Durchführung der Testungen zuhause erhält Ihr Kind erlassgemäß Selbsttests durch die Schule. Die 
Ausgabe der Selbsttests erfolgt durch die Klassenleitung jeweils für den Zeitraum von drei Wochen. Die Kinder 
erhalten mit jeder Ausgabe einen Beutel mit 10 Selbsttests.  
 
Ausgabe der Selbsttests bis zu den Osterferien 2022  
 

- Die erste Ausgabe der Selbsttests erfolgt mit diesem Anschreiben. 
- Die zweite Ausgabe der Selbsttests erfolgt am Freitag, den 18.03.2022. 

 
Die zwei übrig gebliebenen Selbsttests nach den ersten zwei Ausgaben sind für den Schulstart nach den 
Osterferien vorgesehen. 
 
Ausgabe der Selbsttests bis zu den Sommerferien  
 

- Die dritte Ausgabe der Selbsttests erfolgt am Dienstag, den 26.04.2022. 
- Die vierte Ausgabe der Selbsttests erfolgt am Freitag,    den 13.05.2022. 
- Die fünfte Ausgabe der Selbsttests erfolgt am Freitag,   den 03.06.2022. 

 
Sie als Eltern versichern bitte laut Erlass einmalig die ordnungsgemäße und regelmäßige Vornahme der 
dreimal wöchentlichen Testungen zu Beginn des neuen Testverfahrens und geben bitte Ihrem Kind bis zum 
28.02.2022 die beigefügte Bescheinigung unterschrieben an die Klassenleitung zurück. Vielen Dank. 
 
Alternativ kann auch die Bescheinigung einer Teststelle über eine negative Antigen-Schnelltestung (Bürgertest; 
24 Stunden gültig) vorgelegt werden. 
  
Zur Sicherung des Präsenzunterrichtes appellieren wir an Ihre Eigenverantwortung und gehen weiterhin davon 
aus, dass Sie Ihr Kind nur mit einem negativen Testergebnis zur Schule schicken. 
 
Vielen Dank abermals für Ihre engagierte, solidarische Mitwirkung im Voraus. 
 
Mit freundlichen Grüßen     

 
                
Chr. Lehmeyer-Plotzky, Schulleitung        
 
 
Anlage: Bescheinigung                                   


